
Dienstleistungen A – Z

Ausländerbewilligungen

Ausländer, die während eines Aufenthaltes in der Schweiz arbeiten oder sich länger als drei Monate
in der Schweiz aufhalten, benötigen eine Bewilligung. Diese wird von den kantonalen
Migrationsämtern erteilt. Es wird unterschieden zwischen Kurzaufenthalts- (weniger als 1 Jahr),
Aufenthalts- (befristet) und Niederlassungsbewilligung (unbefristet).

Weitere Informationen über Aufenthalt und Bewilligung von Ausländern finden Sie unter:

sem.admin.ch
migrationsamt.tg.ch

zu den Dienstleistungen A – Z

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt.html
https://migrationsamt.tg.ch/einreise-und-aufenthalt.html/11463
https://www.sirnach.ch/id/202

